
Wie schützen wir die Umwelt?
Eine technische Anlage wie die Direktreduktionsanlage 
(DR-Anlage) wird standardmäßig nach dem Bundes-Im-
missionsschutzgesetz genehmigt. Das Gesetz macht klare 
Vorgaben, um Mensch, Natur und Umwelt zu schützen. 
Im Genehmigungsantrag wurden dazu umfangreiche Fach-

gutachten vorgelegt, anhand derer die Bezirksregierung 
Düsseldorf prüft, ob die Vorgaben umgesetzt sind. Auch 
während des Betriebs der Anlage findet eine regelmäßige 
Überwachung statt.
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Luftemissionen

»  Zur Ermittlung der erforderlichen 
Schornsteinhöhe und zur Prognose 
der Luftqualitätssituation wurden Gut-
achten erstellt.

»   Die Gesamtzusatzbelastung der Anla-
ge ist gemäß Ziffer 4.1 der TA Luft für 
die meisten erwartbar freigesetzten 
Stoffe irrelevant.

»  Durch die Anlage werden keine 
schädlichen Umweltauswirkungen 
durch Emissionen in die Luft hervor-
gerufen.

Geruch

»  Das Gutachten zur Ermittlung der Ge-
ruchsimmissionen kommt zu dem 
Schluss, dass der Betrieb der Anlage 
zu keinen relevanten Geruchsimmissi-
onen führt.  

Natur- und Artenschutz

»  Die Errichtung der Anlage erfolgt auf 
industriell stark geprägten und heu-
te bereits versiegelten Flächen im 
Werksbereich Duisburg-Nord. 

»  Im Nahbereich und im Umfeld des 
Baufeldes sind keine besonders 
schützenswerten Arten vorhanden.

»  Es sind keine negativen Auswirkun-
gen auf europäische Schutzgebiete, 
Naturschutzgebiete oder Biotope zu 
erwarten.

»  Die Geräuscheinwirkungen durch die DR-An-
lage auf die benachbarte Bebauung wurden 
in einer Geräuschimmissionsprognose ermit-
telt und anhand der geltenden Richtlinien an 
acht Immissionsorten beurteilt. 

»  Die weitgehende Einhausung reduziert die 
Geräuschauswirkungen der Anlage auf die 
Umgebung. Die schalltechnische Ausstat-
tung der Anlage geht zum Teil deutlich über 
den aktuellen Stand der Lärmminderungs-
technik hinaus. Der Immissionsbeitrag der 

Gesamtanlage liegt an allen Orten unter 
dem zulässigen Immissionsrichtwert.

»  In einer schalltechnischen Stellungnahme 
zum Baulärm wurden die Geräuschimmis-
sionen in der Nachbarschaft durch die Bau-
tätigkeiten ermittelt. Die Immissionswerte 
bewegen sich an allen untersuchten Orten 
im nach der „Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zum Schutz gegen Baulärm“ vorgege-
benen Rahmen und unterschreiten die Richt-
werte z. T. deutlich.

Geräusche


